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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1988

Norm

ASVG §40

ASVG §298 Abs1

Rechtssatz

Kann der Versicherungsträger aus der formlosen Übersendung des Übergabsvertrages (hier: Übermittlung einer

notariell beglaubigten Abschrift des Übergabsvertrages), auf der eine ihr vom Versicherungsträger zur Verfügung

gestellte, das ein Fall des § 40 ASVG vorliegt, ist die Anzeigep9icht erfüllt und zwar auch dann, wenn der

Übergabsvertrag nach ein bis zwei Monaten ohne Begleitschreiben zurückgestellt wird.
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